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RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 28 . März 1983

über den Abschluß des Konzertierungsabkommens Gemeinschaft-COST über eine konzer
tierte Aktion auf dem Gebiet der landseitigen Hilfen für die Navigation (Aktion COST

301

( 83 / 124 / EWG)

BESCHLIESST :

Artikel 1

Das Konzertierungsabkommen Gemeinschaft-COST
über eine konzertierte Aktion auf dem Gebiet der land
seitigen Hilfen für die Navigation (Aktion COST 301 )
wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt .

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß
beigefügt .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf den Beschluß 82 / 887 /EWG des Rates vom
13 . Dezember 1982 über eine konzertierte Aktion der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf dem Gebiet
der landseitigen Hilfen für die Navigation ( 1 j , insbeson
dere auf Artikel 6 ,

gestützt auf den Beschluß des Rates vom 4 . Mai 1982
zur Ermächtigung der Kommission , ein Abkommen
zwischen der Gemeinschaft und den an der Euro
päischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissen
schaftlichen und technischen Forschung (COST) betei
ligten Nichtmitgliedstaaten über die Durchführung einer
konzertierten Aktion über landseitige Hilfen für die
Navigation auszuhandeln,

nach Kenntnisnahme von dem Beschlußentwurf der
Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Kommission hat die Verhandlungen über ein ent
sprechendes Abkommen abgeschlossen . Es empfiehlt
sich , dieses zu genehmigen —

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt , die Personen
zu bestellen , die befugt sind , das Abkommen rechtsver
bindlich für die Gemeinschaft zu unterzeichnen.

Geschehen zu Brüssel am 28 . März 1983 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. ERTL
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